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LEGAL UPDATE STEUERRECHT 

 

Share Deals in der Grunderwerbsteuer: Ist ein 

Ende der sogenannten Signing/Closing-Proble-

matik in Sicht?  

Dr. Adalbert Rödding, LL. M., Dr. Karl-Georg Küsters, LL. B. LL. M. Taxation 

Einführung 

Hintergrund der sogenannten Signing/Closing-

Problematik in der Grunderwerbsteuer ist die 

Frage, ob im Zuge eines Share-Deals, bei dem 

mindestens 90 Prozent der Anteile an einer 

grundbesitzenden Personen- oder Kapital- 

gesellschaft erworben werden, doppelt Grund-

erwerbsteuer anfallen kann, wenn der Ab-

schluss des notariellen Kaufvertrags (Signing) 

und die Abtretung der Anteile an der Gesell-

schaft (Closing) zeitversetzt erfolgen.  

Ändert sich der Gesellschafterbestand einer 

Gesellschaft, zu deren Vermögen ein inländi-

sches Grundstück gehört, zu mindestens 90 

Prozent (Übergang auf neue Gesellschafter) in-

nerhalb von zehn Jahren unmittelbar oder mit-

telbar, nimmt das Grunderwerbsteuergesetz fik-

tiv den Übergang des Grundstücks auf eine 

neue Gesellschaft an, vgl. § 1 Abs. 2a GrEStG 

(für Personengesellschaften) und § 1 Abs. 2b 

GrEStG (für Kapitalgesellschaften). Diese Tat-

bestände betreffen das Closing, also letztlich 

die Abtretung der Anteile an der Gesellschaft. 

 

Für das vorgeschaltete Signing kommt eine 

Grunderwerbsteuerfestsetzung nach § 1 Abs. 3 

Nr. 1 oder Nr. 3 GrEStG in Betracht, da diese 

Tatbestände (zusammengefasst) darauf abstel-

len, dass ein entsprechendes Rechtsgeschäft 

(also hier der schuldrechtliche Kaufvertrag über 

die Geschäftsanteile) abgeschlossen wird, das 

mindestens 90 Prozent der Anteile an einer 

grundbesitzenden Gesellschaft (unmittelbar 

oder mittelbar) betrifft.  

In seinem Einleitungssatz bestimmt § 1 Abs. 3 

GrEStG indes ausdrücklich, dass eine Besteue-

rung nach § 1 Abs. 3 GrEStG nur insoweit in Be-

tracht kommt, soweit eine Besteuerung nach 

§ 1 Abs. 2a GrEStG und § 1 Abs. 2b GrEStG 

nicht in Betracht kommt. Das Closing soll also 

per Gesetz Vorrang vor dem Signing genießen.  

Wie dieser Vorrang aber hergestellt werden soll, 

ist bislang unklar gewesen, und die Finanzver-

waltung vertritt eine für die Beteiligten verfah-

rensrechtlich enorm aufwendige Sichtweise.  
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Auffassung der Finanzverwaltung 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung (gleich-

lautende Erlasse der Länder betreffend die An-

wendung des § 1 Abs. 3 GrEStG vom 5. März 

2024, BStBl. I 2024, 383) ist zu unterscheiden, 

ob das Signing und das Closing zeitgleich oder 

zeitversetzt stattfinden.  

Soweit die Verwirklichung des Signings und des 

Closings zeitgleich erfolgen, soll der Tatbestand 

des § 1 Abs 3 GrEStG (Signing) bereits auf 

Ebene der Steuerbarkeit von den Tatbeständen 

des § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG (Closing) 

verdrängt werden. Es erfolge schon keine Ver-

wirklichung des § 1 Abs. 3 GrEStG.  

Für den hier entscheidenden Fall, also wenn 

Signing und Closing zeitversetzt erfolgen, 

werde der Vorrang des Closings hingegen nur 

durch die besondere Korrekturvorschrift des 

§ 16 Abs. 4a in Verbindung mit Abs. 5 Satz 2 

GrEStG umgesetzt. Das bedeutet nach Auffas-

sung der Finanzverwaltung, dass beide Tatbe-

stände grundsätzlich erfüllt sind, aber unter den 

Voraussetzungen der genannten Korrekturvor-

schrift eine Auflösung erfolgen kann. 

Der Grunderwerbsteuerbescheid für das 

Signing kann nach Auffassung der Finanzver-

waltung daher auf Antrag nach der besonderen 

Korrekturvorschrift des § 16 Abs. 4a in Verbin-

dung mit Abs. 5 Satz 2 GrEStG aufgehoben 

werden. Die Anwendbarkeit dieser Vorschrift 

setzt hingegen voraus, dass die jeweiligen Er-

werbsvorgänge, also das Signing und das Clo-

sing, jeweils in allen Teilen vollständig und frist-

gerecht (das heißt binnen zwei Wochen nach 

dem jeweiligen Zeitpunkt) von dem jeweils An-

zeigepflichtigen angezeigt worden sind.  

Die Auffassung der Finanzverwaltung bedeutet 

einen hohen Aufwand für die Beteiligten, da 

stets auf die Einhaltung der zwei Wochen ge-

achtet werden muss und auch inhaltlich die An-

zeigen gut vorbereitet sein müssen, um nach 

Auffassung der Finanzverwaltung eine mögli-

che Doppelbesteuerung auf Antrag vermeiden 

zu können.  

BFH-Beschluss vom 9. Juli 2025 

Sachverhalt 

Dieser Auffassung der Finanzverwaltung ist der 

Bundesfinanzhof (BFH) nun entgegengetreten. 

Der BFH hat in seinem Beschluss vom 9. Juli 

2025, Az. II B 13/25, ausdrücklich „ernstliche 

Zweifel“ an der Auffassung der Finanzverwal-

tung geäußert. Dem Beschluss lag ein Verfah-

ren im vorläufigen Rechtsschutz zugrunde. Die 

dortige Antragstellerin begehrte die sogenannte 

Aussetzung der Vollziehung des Grunderwerb- 

steuerbescheids, der aufgrund des Signings er-

lassen worden ist.  

Die Antragstellerin erwarb 100 Prozent der An-

teile an einer grundbesitzenden GmbH. Der An-

teilskaufvertrag wurde am 11. März 2024 nota-

riell beurkundet (Signing). Die Abtretung der 

Anteile (Closing) erfolgte am 29. März 2024. 

Der notarielle Kaufvertrag wurde von dem zu-

ständigen Notar am 4. April 2024 beim Finanz-

amt angezeigt. Das Closing vom 29. März 2024 

wurde nicht angezeigt.  

Das Finanzamt setzte die Grunderwerbsteuer 

mit Bescheiden jeweils vom 30. Mai 2024 dop-

pelt fest, einmal für das Signing gegenüber der 

Antragstellerin und einmal für das Closing ge-

genüber der grundbesitzenden GmbH.  

Die von der Antragstellerin begehrte Ausset-

zung der Vollziehung des Grunderwerbsteuer-

bescheids, der ihr gegenüber aufgrund des 

Signings erlassen worden war, wurde sowohl 

von dem Finanzamt als auch von dem zuständi-

gen Finanzgericht abgelehnt.  

Der BFH gewährte nun die begehrte Ausset-

zung der Vollziehung. 
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Entscheidungsgründe 

In der Begründung stellt der BFH maßgeblich 

darauf ab, dass der materielle Vorrang des § 1 

Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG, also die grunder-

werbsteuerbaren Tatbestände aufgrund des 

Closings, Vorrang vor den Tatbeständen des 

§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 GrEStG haben. Es ist 

nach Auffassung des Gerichts rechtlich zweifel-

haft, ob für den Fall, dass Signing und Closing 

zeitversetzt erfolgen, zweimal Grunderwerb-

steuer festgesetzt werden kann, wenn dem 

Finanzamt im Zeitpunkt der Grunderwerbsteu-

erfestsetzung bezüglich des Signings das Clo-

sing bereits bekannt ist. 

Der BFH hält die Auffassung der Finanzverwal-

tung, dass bei einem zeitlichen Auseinander- 

fallen von Signing und Closing jeweils Grund- 

erwerbsteuer ausgelöst werden soll und der 

angeordnete Vorrang der Besteuerung des 

Closings nur über die verfahrensrechtliche Vor-

schrift des § 16 Abs. 4a in Verbindung mit Abs. 

5 Satz 2 GrEStG umgesetzt werden soll, für 

rechtlich zweifelhaft.  

Entscheidend ist nach Auffassung des BFH, 

dass sich weder aus dem Wortlaut noch aus der 

Entstehungsgeschichte des § 1 Abs. 3 GrEStG 

eine zeitliche Einschränkung des Anwendungs-

vorrangs vor § 1 Abs. 2a und 2b GrEStG ergibt. 

Auch die neuen Vorschriften (§ 16 Abs. 4a, 5 

GrEStG) ändern daran nichts. Die doppelte 

Festsetzung von Grunderwerbsteuer sei da- 

rüber hinaus erst recht zweifelhaft, wenn das 

Finanzamt zum Zeitpunkt des Erlasses der 

Grunderwerbsteuerbescheide bereits Kenntnis 

vom Closing hatte. Zudem stellt der BFH 

heraus, dass, wenn die Grunderwerbsteuerfest-

setzung aufgrund des Signings unter Vorbehalt 

der Nachprüfung erfolgte, diese bereits nach 

§ 164 Abs. 2 AO aufgehoben werden kann, da 

es auf § 16 Abs. 4a, Abs. 5 Satz 2 GrEStG gar 

nicht erst ankomme.   

Erste Hinweise und Praxisempfehlung 

Mit seinen letzteren Ausführungen bringt der 

BFH zum Ausdruck, dass es der Korrekturvor-

schrift des § 16 Abs. 4a, 5 GrEStG bereits nicht 

bedarf, wenn es eine andere (allgemeine) Kor-

rekturvorschrift gibt, mit der der Anwendungs-

vorrang, sprich die Aufhebung der Grund- 

erwerbsteuerfestsetzung aufgrund des 

Signings, wiederhergestellt werden kann. Dies 

ist unseres Erachtens die wichtige Botschaft in 

dem Beschluss. In der Konsequenz sollte die 

Korrektur über § 16 Abs. 4a, 5 Satz 2 GrEStG 

nur noch notwendig werden, wenn eine ander-

weitige Korrektur ausscheidet. Diese Sicht-

weise entschärft unseres Erachtens deutlich die 

Signing/Closing-Problematik, da Beteiligte, die 

eine fristgerechte und in allen Teilen vollstän-

dige Anzeige nach Signing/Closing unterlassen 

haben sollten, eine Aufhebung nach einer ande-

ren Korrekturnorm begehren können sollten.  

Da es sich vorliegend aber nur um eine summa-

rische Prüfung des BFH im Zuge eines AdV-

Verfahrens handelt und eine Hauptsache- 

entscheidung noch aussteht, muss die Empfeh-

lung lauten, weiterhin Signing und Closing frist-

gerecht und in allen Teilen vollständig anzuzei-

gen. Steuerpflichtige, die von einer doppelten 

Steuerfestsetzung betroffen sind, sollten unter 

Hinweis auf den genannten BFH-Beschluss Ein-

spruch einlegen und gegebenenfalls auch eine 

Aussetzung der Vollziehung beantragen.  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen je-

derzeit zur Verfügung – wir unterstützen und be-

raten Sie gern! 
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Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autoren Dr. Adalbert Rödding, LL. M., unter +49 221 33660-760 oder 
aroedding@goerg.de oder Dr. Karl-Georg Küsters, LL. Bm, LL. M. Taxation, unter +49 221 33660-763 oder kkuesters@goerg.de an. Informati-

onen zu den Autoren finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser  lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  

Unsere Standorte 
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Kantstraße 164, 10623 Berlin 

Tel.: +49 30 884503-0  

Fax: +49 30 882715-0 

HAMBURG 

Alter Wall 20–22, 20457 Hamburg 

Tel.: +49 40 500360-0 

Fax: +49 40 500360-99 

FRANKFURT AM MAIN  

Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am 

Main 

Tel.: +49 69 170000-17  

Fax: +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  

Tel.: +49 221 33660-0  

Fax: +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstraße 22, 80538 

München 

Tel.: +49 89 3090667-0 

Fax: +49 89 3090667-90 
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